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Das Sozialgericht Marburg
unterstrich in seiner Entschei-
dung vom 06.04.2011 (Az. S 12
KA 831/10) die Bedeutung der
Dokumentationspflicht. Dieser
kommt im Rahmen der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung eine
ganz besondere Bedeutung zu.

Die Leitsätze der 
Entscheidung des 
SG Marburg lauten: 

1. Soweit die (zahn-)ärztliche
Dokumentationspflicht in  ers-
ter Linie therapeutischen
Zwecken dient, wird sie im
Rahmen des Sachleistungs-
prinzips innerhalb der gesetz-
lichen Krankenversicherung
erweitert und dient auch zum
Nachweis einer wirtschaft-
lichen und ordnungsgemäßen
Leistungserbringung. 

2. Fehlt es an einer ausrei-
chenden Dokumentation zum
Nachweis einer der Behand-
lungsrichtlinie des Gemeinsa-
men Bundesausschusses ent-
sprechenden Parodontosebe-
handlung, so kann die gesamte
Behandlung wegen Unwirt-
schaftlichkeit abgesetzt wer-
den. 

Der Fall

In dem Gerichtsverfahren vor
dem Sozialgericht Marburg
wurde wegen einer Honorarkür-
zung wegen unwirtschaftlicher
Behandlungsweise in 46 Paro-
dontose-Behandlungsfällen ge-
stritten. Mehrere Krankenkas-
sen beantragten die Prüfung
verschiedener Parodontose-Be-
handlungsfälle. Der Prüfungs-
ausschuss der Zahnärzte und
Krankenkassen lud die behan-
delnde Zahnärztin zu einer Prüf-
sitzung ein. Man kam zu dem
Ergebnis, dass teilweise keine
Beanstandungen zu machen
seien, teilweise aber auch kom-
plette PAR-Behandlungen abzu-
setzen seien. Im Ergebnis wurde
mit Bescheid Honorarberichti-
gungen festgesetzt. 

Die Position der 
behandelnden Zahnärztin

Die Zahnärztin legte gegen die
Bescheide Widerspruch ein. „Sie
trug vor, bei der Prüfung durch
den Prüfungsausschuss sei es
nicht darum gegangen, ob die
von der GKV genehmigte und
bezahlte Behandlung erfolg-
reich gewesen sei, sondern ob
sich Angriffspunkte in Einzelpo-
sitionen ergeben habe, um die
Behandlung als nichtvertrags-
gerecht abstempeln zu können.
Die Prüfung könne sich nur auf
vertragszahnärztliche Leistun-
gen erstrecken. Im Gegensatz
zu den bis Ende 2003 gültigen

Richtlinien (Vorbehandlung sei
pauschal in der P200 enthalten
gewesen) habe man die Vor-
behandlung aus dem vertrags-
zahnärztlichen Leistungskata-
log (aus Kostengründen) heraus-
genommen und ganz bewusst
als Privatleistung eingeführt. In-
sofern könne eine Prüfung dies-
bezüglich nicht erfolgen. Die
Forderung bezüglich der Anga-
ben der Daten der Vorbehand-
lung oder Forderungen nach Er-
hebung verschiedener Indizes,
die Aussagen zur gingivalen/pa-
rodontalen Gesundheit erlaub-
ten (API/Quigley-Hein), seien
nicht durch die Richtlinien ge-
deckt. Die Forderung des Prü-
fungsausschusses nach lehr-
buchhaftem Ablauf einer jeden
PA-Therapie widerspreche kli-
nischer Realität. Beispielhaft zu
nennen sei die Forderung nach
„Fehlen von Zahnstein und sons-
tigen Reizfaktoren“. Bei Patien-
ten, denen eine professionelle
Zahnreinigung aus ökonomi-
schen Gründen nicht möglich
sei, dürfte keine PA-Therapie

durchgeführt werden. Den Pa-
tienten dürfe aber eine solche
Therapie nicht verweigert wer-
den. Allein unter diesem Aspekt
seien die Entscheidungen des
Prüfungsausschusses in den Fäl-
len inakzeptabel, bei denen be-
stimmte Fristen und Daten der
Vorbehandlung bemängelt wür-
den. In keinem Abschnitt der
Richtlinien seien bestimmte
Fristen festgelegt. Die Richtli-
nien überließen den Behandlern
die Entscheidung der zeitlichen
Abfolge der einzelnen Behand-
lungsschritte im Rahmen der
konservierend-chirurgischen
und PA-Therapie. Extraktionen
könnten auch in Sitzungen der
PA-Therapie erfolgen, bei de-
nen ohnehin anästhesiert werde.
Auch spreche nichts dagegen,
chirurgische oder konservie-
rende Maßnahmen, die nicht mit
der PA-Therapie interferierten
(Zahnhalsfüllungen, approximale
supragingivale Füllungen, Wur-
zelreste) im Verlauf der PA-Be-
handlung durchzuführen (Anäs-
thesie!). Der Prüfungsausschuss
nehme eine einseitige Interpre-
tation der Richtlinien zum Nach-
teil des Behandlers vor. Die Wirt-
schaftlichkeit einer PA-Therapie

wäre nur durch eine Erfolgskon-
trolle durch Nachbegutachtung
sinnvoll. Vor Genehmigung einer
PA-Therapie bestehe für die ge-
setzliche Krankenversicherung
die Möglichkeit der Vorbegut-
achtung, wobei die gutachterli-
che Überprüfung der Vorbe-
handlungen nach Aktenlage
(PA-Status und Röntgenbild) so-
wie die nachträgliche Prüfung
von Prüfungsausschüssen auf-
grund von Statistiken, Behand-
lungsdaten und Röntgenbildern
dem Charakter der Erkrankung
und den daraus resultierenden
Fragestellungen und individuel-
len Befunden nicht gerecht
werde. Wenn die Möglichkeit der
klinischen Untersuchung von
den Krankenkassen nur spärlich
in Anspruch genommen werde,
könne dies nicht dem Behandler
angelastet werden. …
Soweit ihr vorgeworfen werde,
in einigen Fällen sei es unmittel-
bar nach der Kürettage erneut
zur Zahnsteinentfernung ge-
kommen, sei der Begriff un-
mittelbar sehr dehnbar. Es dürfte

bekannt sein, dass sich bei eini-
gen Patienten mit entsprechen-
dem Mineralgehalt im Speichel
Zahnstein, unabhängig von
Mundhygiene, innerhalb weni-
ger Wochen bilden könne. Bei
sämtlichen Patienten seien die
notwendigen Füllungen vor der
Antragstellung vorgenommen
worden. Lägen allerdings Klasse
V-Defekte, Füllungen ohne Ein-
fluss auf die Mundhygiene (ohne
Approximalflächen) oder aus-
gewaschene Füllungen vor, so
seien diese aus Wirtschaftlich-
keitsgründen während der PA-
Therapie durchgeführt worden
(teilweise auf Wunsch des Pa-
tienten, um eine Doppelanästhe-
sie zu vermeiden und um die dar-
aus resultierende körperliche
Belastung zu reduzieren). …“ 

Das Problem der unzurei-
chenden Dokumentation

Das Hauptproblem der behan-
delnden Zahnärztin war eine
unzureichende Dokumentation.
Sie wurde mehrfach auf eine
nicht erkennbare vertragsge-
rechte Vorbehandlung hingewie-
sen. Allein die unzureichende

Dokumentation rechtfertigte
nach Auffassung des Sozialge-
richts Marburg die Honorarkür-
zungen. Das Sozialgericht Mar-
burg führt aus: „Der Beklagte
war auch nicht verpflichtet, der
Klägerin einen Hinweis auf die
Komplettabsetzung in allen Fäl-
len wegen mangelnder Doku-
mentation zu erteilen. Der Be-
klagte ist im Ergebnis nicht über
die Honorarkürzung des Prü-
fungsausschusses hinausgegan-
gen. Bereits der Prüfungsaus-
schuss hat in fast allen Fällen
eine Komplettabsetzung vorge-
nommen und im Wesentlichen
auf die nicht erkennbare ver-
tragsgerechte Vorbehandlung
hingewiesen. Damit hatte er
hinreichend zum Ausdruck ge-
bracht, dass es insofern an einem
Nachweis und/oder einer ausrei-
chenden Dokumentation fehle.
Der Klägerin war dies auch be-
wusst.“
In dem Verfahren ist die Zahn-
ärztin so verstanden worden, die
nicht vollständige Dokumenta-
tion sei ihr nicht nur bewusst, sie

vertrete vielmehr die Auffas-
sung, eine vollständige Doku-
mentation sei nicht erforderlich. 

Unzureichende 
Dokumentation = 
Unwirtschaftlichkeit?

Das Sozialgericht Marburg
kommt zu dem Schluss, dass
eine unvollständige Dokumen-
tation gleichbedeutend sei mit
einer Unwirtschaftlichkeit: „Der
Beklagte hat die Absetzungen
im Wesentlichen damit begrün-
det, dass die vorgelegten Doku-
mentationen unzureichend ge-
wesen seien. Dies war von der
Kammer nicht zu beanstanden.
Die Durchsicht der von dem Be-
klagten in der mündlichen Ver-
handlung vorgelegten Unterla-
gen der insoweit fachkundig mit
einem Vertragszahnarzt besetz-
ten Kammer hat ergeben, dass
eine auch nur annähernd aussa-
gefähige Dokumentation nicht
vorgelegt wurde. Die Unterla-
gen beschränken sich auf den
Parodontalstatus, die Abrech-
nungsscheine mit den Abrech-
nungsdaten, eine kurze chrono-
logische Auflistung des Behand-

lungsablaufs ohne nähere Anga-
ben – es werden lediglich die
Leistung und der Zahn bezeich-
net – und z. T. der Kopie eines
Orthopantomogramms. Damit
kann auch für einen Zahnmedi-
ziner nicht ansatzweise der Be-
handlungsablauf nachvollzogen
werden.
Der Beklagte konnte bei einer
fehlenden Dokumentation auf
die Unwirtschaftlichkeit schlie-
ßen. Fehlt es bereits an der Do-
kumentation, so fehlt es damit
bereits an einer Begründung,
weshalb Kosten angefallen sind 
Grundsätzlich ist für die Erbrin-
gung einer zahnärztlichen Leis-
tung der Vertragszahnarzt als
Leistungserbringer nachweis-
pflichtig. Im vertragszahnärzt-
lichen Leistungssystem reicht
hierfür im Regelfall der Nach-
weis durch die Angaben des
Vertragszahnarztes auf dem Be-
handlungsausweis aus. Beste-
hen allerdings Zweifel an der
ordnungsgemäßen und/oder voll-
ständigen Erbringung der Leis-
tung, so ist der Vertragszahn-
arzt wiederum nachweispflich-
tig. Ein Mittel für den Nachweis
der Leistungserbringung sind
seine Aufzeichnungen in der
Karteikarte, die auch elektro-
nisch geführt werden kann, oder
die angefertigten technischen
Aufzeichnungen wie z. B. Rönt-
genbilder.“

Fazit

Diese Entscheidung zeigt wieder
einmal, welch wichtige Bedeu-
tung der ordnungsgemäßen und
vollständigen Dokumentation
zukommt. In dem Verfahren vor
dem Sozialgericht Marburg kam
es auf die Fragen der durchge-
führten Behandlung teilweise
alleine wegen der unvollständi-
gen Dokumentation gar nicht
mehr an. Selbstverständlich
hat die Dokumentationspflicht
Grenzen. 
Dies bestätigt auch das Sozial-
gericht Marburg: „Die (zahn-)-
ärztliche Dokumentationspflicht
dient der Sicherstellung wesent-
licher medizinischer Daten und
Fakten für den Behandlungsver-
lauf. Eine Dokumentation, die
aus medizinischer Sicht nicht er-
forderlich ist, ist nach Haftungs-
grundsätzen auch aus Rechts-
gründen nicht geboten.“
Ein Mindestmaß muss aber in
jedem Fall gefordert werden. Wie
dieser Fall zeigt, aus eigenen
Beweisgründen.  

Die Dokumentationspflicht in der vertragszahnärztlichen Versorgung
Die Bedeutung der vollständigen Dokumentation wird immer wieder unterschätzt. Manchem mag die lückenlose Dokumentation eine lästige Pflicht

sein. Eine unvollständige Dokumentation kann aber spätestens im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren unangenehm werden. 

Dr. Susanna Zentai
Kanzlei Dr. Zentai – Heckenbücker
Rechtsanwälte Partnergesellschaft
Hohenzollernring 37
50672 Köln
www.goz-und-recht.de

Adresse

Autor


